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Verringerte Fußgängersicherheit beim Einsatz derzeitiger Elektro-Fahrzeuge

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,

nach über 100 Jahren Entwicklungsgeschichte des Verbrennungsmotors im Straßenverkehr zeichnet sich mit der Elektromobilität eine technologische Zeitenwende im Mobilitätssektor ab. Gefördert wird dieser Trend Ihrerseits seit August 2009 durch das Projekt „Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundesregierung“ und die Ankündigung eines „Auto-Gipfels“ zu diesem Thema im Frühjahr dieses Jahres. Der Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer unterstreicht diesen Wunsch nach Elektro-Autos durch Verlautbarung der Losung: „Im Jahr 2020 sollten eine Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen fahren“. Die führenden Hersteller der Automobilindustrie tragen diesem Wunsch Rechnung, indem sie mit Hochdruck an einer serienmäßigen Umsetzung arbeiten, was durch eine Vielzahl von Forschungsvorhaben beleg ist.

Die Verbände der Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe verfolgen diese Entwicklung hin zu Fahrzeugen mit Elektroantrieb mit Interesse, aber auch großer Besorgnis. 

Mit dieser Technologie gehen unbestritten eine Reihe von Vorteilen einher: Weniger CO2-Ausstoß, Schutz fossiler Brennstoffe usw. In diesem Zuge wird zudem oft die Verminderung der Schallemission aufgeführt. Allerdings gibt es eine entscheidende Kehrseite der Medaille. Diese geräuscharmen bis hin zu geräuschlosen Antriebsformen stellen eine Gefahr für die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer dar. Die Sicherheitsrisiken betreffen eine Vielzahl von Fußgängern: Blinde und sehbehinderte Menschen, einschließlich solche mit Hörbehinderung, Personen mit anderen Behinderungen, Kinder, ältere Menschen, kognitiv eingeschränkte und unachtsame Fußgänger. 

Betroffen ist in hohem Maß die ständig größer werdende Gruppe der Bevölkerung mit Sehbehinderung oder Blindheit, also Verkehrsteilnehmer, die zur Orientierung und Gefahrenerkennung vor allem auf akustische Signale angewiesen sind. Elektro-betriebene Fahrzeuge sind für diesen Personenkreis nicht nur unsichtbar, sondern auch unhörbar. Die typischen Motoren-Geräusche, die wir alle von Kindesbeinen an kennen sind indes sehr wichtig, vermitteln sie doch wesentliche Informationen, wie 

· wo befindet sich das Fahrzeug

· wie weit ist es entfernt

· wie schnell bewegt es sich

· bewegt es sich auf mich zu oder 

· steht es.

Insbesondere die Übergangszeit, bei der sowohl herkömmlich betriebene vergleichsweise laute Verbrennungsmotoren als auch leise Elektro-Fahrzeuge im Straßenverkehr anzutreffen sind, birgt ein großes Gefahrenpotential. 

Fahrzeuge mit den genannten Antriebstechniken sind deshalb nur dann akzeptabel, wenn sie neben allen möglichen anderen Merkmalen gleichzeitig keine Gefahr für die Sicherheit darstellen, weil sie durch das Gehör nicht wahrzunehmen sind. 

Zum Kreis der betroffenen Verkehrsmittel gehören neben Personen- und Lastkraftwagen auch Fahrräder mit Elektroantrieb oder die Selbstbalance-Roller (z. B. Segway Personal Transporter). 

Aus Sicht der Blinden- und Sehbehindertenverbände wäre es deshalb wünschenswert, wenn ein Teil der im Rahmen des Konjunkturprogramms II bereitgestellten Fördergelder zum Erhalt der Fußgängersicherheit verwendet würden. Wie bereits geschildert, ist dies kein sehbehinderten- und blindenspezifisches Problem, es betrifft alle Verkehrsteilnehmer. 

Wir als Vertreter der Betroffenen gemäß der UN-Konvention zur Förderung und zum Schutz behinderter Menschen fordern die Entwickler und Hersteller von geräuscharmen Fahrzeugen und die für die Vergabe von Forschungsmitteln zuständigen Ministerien in Bund und Ländern auf, den Sicherheitsbedürfnissen der angesprochenen Personengruppen durch unmittelbare Beteiligung an der Forschungs- und Entwicklungsarbeit Rechnung zu tragen. Außerdem fordern die Verbände die Gesetz- und Verordnungsgeber in Bund und Ländern auf, die neue technische Entwicklung durch geeignete verkehrsrechtliche Regelungen zu flankieren.

Gerne sind wir als Betroffenen-Verbände bereit, konstruktiv an Lösungen mitzuwirken. Diese Beteiligung an entsprechenden Forschungsvorhaben sollte unbedingt von Anfang an und nicht zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Zur Verdeutlichung unseres Standpunktes liegt diesem Schreiben ein Thesenpapier als Diskussionsgrundlage mit denkbaren Maßnahmen und Vorschlägen zur Umsetzung bei. 

In der Hoffnung, dass Sie, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, unsere aufgezeigten Bedenken wohlwollend unterstützen und bei den verantwortlichen Stellen deren Beachtung einfordern, verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen
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